
2 7/SN-- 226/1f e 
•• 

lOG OSTERREICH GEMEI~SAM t;EWEGE~ 

Bundesministerium für Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten 
Minoritenplatz 5 
A-1014 Wien 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Bearbeiterln 

Pr IPe ,Prager 
Kloppe (DW) 

466+467 

Entwürfe von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, 
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Datum 

15.04.98 

Der österreichische Gewerkschaftsbund hat die im Betreff genannten 
Entwürfe zu den Bundesgesetzen erhalten und gibt dazu folgende 
Stellungnahme ab: 

Die vorliegenden Entwürfe sind hinsichtlich deren Umsetzung Cz. B. 
Ausführungsgesetze) auch auf die Auswirkungen betreffend des Dienst- und 
Besoldungsrechtes noch zu beurteilen. Daher ist im Zuge der weiteren 
Bearbeitung der Entwürfe zu den Schulgesetznovellen eine Lösung des 
Anliegens notwendig. 

Die vorgesehene Schuleingangsphase auf Grundlage der geplanten neuen 
Gliederung der Volksschule wird positiv beurteilt, weil nun in Folge der 
Schulversuche eine integrative Führung der Vorschulklasse eröffnet ist. Dies ist 
auch im Sinne der individuellen Entwicklungsschritte des Kindes zu begrüßen. 

Vor Festlegung der jeweiligen Organisationsform auf der Grundstufe I ist dos 
Schulforum verbindlich einzubeziehen. In diesem Zusammenhang müssen 
Eltern - auch bei zusätzlichem Angebot an Vorschulklassen oder integrativ 
geführten Grundstufen - mit unterstützender Hilfe von Fachleuten Cz. B. 
Lehrerinnen, Kindergartenpädagoglnnen) die Möglichkeit haben, den für 
das Kind geeignetsten Weg entweder zwischen Kindergarten oder 
Vorschulstufe wählen zu können. Vor allem bei Kindern mit 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

HOHENSTAUFENGASSE 10-12, A-l0l0 WIEN, POSTFACH 155. TcLcFOII: (01) 534 44-DW • FAX: (01) 53444-204. E-MAIL: oegb@oegb.or.at 
Internet: http://www.oegb.or.at • BAWAG AG WIEN- Klo·Nr.: 01010 225 007' PSK WIEN Klo-Nr.: 1808.005' DVR-Nr.: 0046655 ' ATU 162 73100 

27/SN-226/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2. Seite 

sonderpädagogischen Förderbedarf muß die Wahlmöglichkeit 
uneingeschränkt gegeben sein. 
Angesichts des Bedarfes an Kindergärten ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
die geplante Organisationsform der Volksschule nicht dazu führt, daß Plätze 
in den Kindergärten reduziert werden. 
Darüber hinaus erscheint uns der Ausbau von ganztägigen 
Betreuungseinrichtungen an den Volksschulen eine sinnvolle Maßnahme zu 
sein. 

Die nunmehr im § 13 Abs. 1 formulierte "Kann-Bestimmung" ist durch eine 
"Ist-Bestimmung" zu ersetzen. 

Die effiziente Information bzw. Orientierung über die Arbeits- und Berufswelt 
in der pflichtschule ist dem ÖGB ein wichtiges Anliegen. Daher haben wir uns 
für eine entsprechende verbindliche Übung auf der 7. und 8. Schulstufe in 
allen Schultypen eingesetzt. 
Es erscheint kaum zielführend, daß die Sonderschule eine separate 9. 
Schulstufe führt. Im Entwurf ist nicht festgelegt, welche Berechtigungen mit 
der schulpflichtigen Absolvierung dieses Berufsvorbereitungsjahres erworben 
werden. 
Wir meinen, daß mit zusätzlichen Maßnahmen die bestehenden 
Schulversuche - die zur Erlangung des Hauptschulabschlusses wie z. B. in 
Wien führen - ins Regelschulwesen überzuleiten sind, um damit den 
Schülerinnen der Sonderschulen einen zielführenden Start in die Berufswelt zu 
eröffnen. 

Die vorgeschlagene Leistungsdifferenzierung an 
Übereinstimmung mit den guten Ergebnissen 
Schulversuche nochmals überarbeitet werden. 
Eine reine Namensänderung des Begriffes von 
"Leistungsniveau " scheint entbehrlich. 

Hauptschulen sollte in 
der entsprechenden 

"Leistungsgruppen " in 

Der Erwerb einer Fremdsprache im Kinderalter ist leichter, daher unterstützen 
wir die Einführung der verbindlichen Übung "lebende Fremdsprache". 
In Verbindung damit muß auch die begleitende Lehrerfortbildung geregelt 
sein. 

Wir ersuchen unsere Stellungnahme bei der weiteren Bearbeitung der 
Schulgesetznovellen einzubeziehen und verbleiben 

Fritz Verzetnitsch 
Präsident 
stnukal 
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